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Tablets dürften gemäß ArbStättV eigentlich unzulässig sein:

Zitat von ArbStättV (Anhang 6.3 sowie 6.4)

6.3 (3) Alternative Eingabemittel (zum Beispiel Eingabe über den Bildschirm,
Spracheingabe, Scanner) dürfen nur eingesetzt werden, wenn dadurch die
Arbeitsaufgaben leichter ausgeführt werden können und keine zusätzlichen
Belastungen für die Beschäftigten entstehen.

6.4 (2) Tragbare Bildschirmgeräte müssen

1. über Bildschirme mit reflexionsarmen Oberflächen verfügen und

2. so betrieben werden, dass der Bildschirm frei von störenden Reflexionen und
Blendungen ist.

6.4 (3) Tragbare Bildschirmgeräte ohne Trennung zwischen Bildschirm und externem
Eingabemittel (insbesondere Geräte ohne Tastatur) dürfen nur an Arbeitsplätzen
betrieben werden, an denen die Geräte nur kurzzeitig verwendet werden oder an
denen die Arbeitsaufgaben mit keinen anderen Bildschirmgeräten ausgeführt werden
können.
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